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FRANCIS CHENEVAL

«Di1e Philologen bringen aber den
Verstand nicht weiter»

Von der Notwendigkeit und Niitzlichkeit des Kant-Indexes
zur Beantwortung der Frage, ob dieser Satz wirklich
von Kant stammt

Norbert Hinske (Hg.): Kant-Index, Sektion I: Indices zum Logikcorpus.
Band 6, Teilbdnde 1-2: Stellenindex und Konkordanz zur «Logik Pélitz».
Erstellt in Zusammenarbeit mit Terry Boswell, Heinrich P. Delfosse und
Riccardo Pozzo, unter Mitwirkung von Sabine Ganz, Sabine Harwardt, Mi-
chael Oberhausen und Michael Trauth (Forschungen und Materialien zur
deutschen Aufklirung, Abt. III, Bd. 10,1-2), Stuttgart-Bad Cannstadt:
frommann-holzboog 1995.

Heinrich P. Delfosse, Michael Oberhausen (Hg.), Kant-Index, Sektion II:
Indices zum Ethikcorpus. Band 16, Teilbinde 1-2: Stellenindex und Kon-
kordanz zur «Kritik der praktischen Vernunft». Unter Mitwirkung von Mi-
chael Albrecht, Elfriede Conrad und Michael Trauth (Forschungen und
Materialien zur deutschen Aufklirung, Abt. III, Bd. 23,1-2), Stuttgart-Bad
Cannstatt: frommann-holzboog 1995.

Die lexikalische ErschlieBung der Werke Kants begann bereits im Jahre
1786, als der Konigsberger selber seine «kritische Phase» erst begonnen hat-
te, mit der Publikation von Carl Christian Erhard Schmids Waorterbuch zum
leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften. Obschon Schmids Werk durch
eine moderne Neuauflage und Erweiterung N. Hinskes (Darmstadt 31984)
noch heute den «Gebrauch der Kantischen Schriften erleichtert», so steht
den Kant-Forschenden inzwischen doch eine grofe Zahl anderer lexikali-
scher Hilfsmittel zur Verfiigung, die durch die hier besprochenen Bénde in
nicht geringem MaBe ergidnzt werden. Wer bescheidenere Anspriiche hat,
mag sich mit Heinrich Ratke (Systematisches Handlexikon zu Kants <Kritik
der reinen Vernunft>, Hamburg: Meiner PhB 37b, 1972) begniigen, oder er
kann zum etwas umfangreicheren Kant Lexikon Rudolf Eislers greifen (Ber-
lin 1930, Nachdruck Hildesheim: Olms 1989). Der Initiative Gottfried Mar-
tins verdankt die Zunft, dal uns ein Wort- und Personenindex zu den Bin-
den I-IX der Akademie-Ausgabe vorliegt (G. M., Allgemeiner Kantindex zu
Kants gesammelten Schriften, Bde. 16—17: Wortindex, in Zusammenarbeit
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mit Ingeborg Heidemann, Hugo Moser et al., Berlin: de Gruyter 1967; Bd.
12: Personenindex, bearb. von Katharina Holger, Eduard Gerresheim, Antje
Lange und Jiirgen Goetze, Berlin: de Gruyter, 1969; vgl. K. Holger und
E. Gerresheim, Personenindex 2. Stufe, als Manuskript vervielfiltigt, Bonn
1964-1970; Nachtrdage I, Bonn 1966). Dieses niitzliche Hilfsmittel wurde im
Jahre 1992 durch die Publikation der Kant-Konkordanz, in der die Binde I-
XII der Akademie-Ausgabe erfalit sind, entscheidend erweitert, wobei vom
letztgenannten Unternehmen noch eine Version auf CD-Rom geplant ist
(Kant-Konkordanz, hrsg. von Andreas Roser und Thomas Mohrs, unter Mit-
arbeit von Frank Borncke, mit einem Vorwort von Wilhelm Liitterfelds, Hil-
desheim: Olm, 1992ss.). Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang
die im Rahmen des Lessico Intellettuale Europeo und in institutioneller
Zusammenarbeit mit dem hier zu besprechenden Unternehmen bereit-
gestellten Indices der lateinischen Werke Kants: Pietro Pimpinella, Antonio
Lamarra, Indici e concordanze degli scritti latini di Immanuel Kant, Bd. 1:
De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (Less. Int. Europ.
42, lessico filosofico dei secoli XVII e XVIII, strumenti critici, 1), Rom
1987; Bd. 2: De igne, Nova dilucidatio, Monadologia physica (Less. Int.
Europ. 53, lessico filosofico dei secoli XVII e XVIII, strumenti critici, 2),
Rom 1991. Bei dieser Ubersicht fillt auf, daB eine lexikographische Erfas-
sung des Gesamtwerkes Kants — darin eingeschlossen wére auch die Be-
reitstellung des ganzen Opus auf CD-ROM - noch der Verwirklichung harrt,
ganz abgesehen davon, daB Teile der umstrittenen Akademie-Ausgabe wohl
durch kritische Editionen nach den neuesten Erkenntnissen der Forschung
ersetzt werden miifiten (Vgl. N. Hinske, «Die Kantausgabe der PreuBischen
Ak. der Wiss. und ihre Probleme», in: Il. Cannocchiale. Rivista di studi
filosofici 3, 1990, 229-254). In dieser Hinsicht, und vielleicht nur in dieser,
ist der mittelalterliche Thomas von Aquino dank der Editio Leonina und
dem Index thomisticus dem aufgekldrten Kant iiberlegen. Hier kann auch
gleich eine grundsitzliche, formale Kritik an den hier zu besprechenden
Binden vorweggenmommen werden. Das computergestiitzte Herstellen von
Indices und deren Prédsentation in einem (sehr teuren) Druck schopft die
technischen Moglichkeiten der Informatik nur zu einem kleinen Teil aus.
Wenn die (teuren) Drucke (35 veranschlagte Bde) durch eine CD-ROM er-
setzt wiirden, konnte auch die Auswertung des Index' computergestiitzt er-
folgen, wie dies beim Index thomisticus zum Beispiel der Fall ist, zumal sich
die diesbeziigliche Riickstidndigkeit des Unternehmens im Verlauf der Pu-
blikation der 35 Binde noch akzentuieren wird. Falls eine CD-ROM Version
des gesamten Unternehmens geplant ist, wiirde bis dahin ein billiger Paper-
backdruck der einzelnen Béinde geniigen.

Die hier zu besprechenden Lexikon-Bénde sind Bestandteil des von N. Hins-
ke herausgegebenen Kant-Index, der seinerseits als Abteilung III (Indices zur
Philosophie der deutschen Aufkldarung) in das gréBere Unternehmen der
Forschungen und Materialien zur deutschen Aufkldrung eingegliedert ist.
Nebst den bereits erschienenen und noch geplanten lexikalischen Erfassung
einiger Werke und Vorlesungsmitschriften Kants liegen in dieser Reihe
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Indices zu Lamberts Neuem Organon und Anlage zur Architectonic (hrsg.
von N. Hinske, 4 Bde, Stuttgart Bad Cannstadt: frommann-holzboog 1983—
1987) und zu Christian Wolffs Deutscher Logik vor (hrsg. von H.P. Del-
fosse, Berthold Krimer und Elfriede Reinhardt, Stuttgart-Bad Cannstatt:
frommann-holzboog 1987). Der Kant-Index teilt sich in die Sektion 1: Indi-
ces zum Kantischen Logikcorpus und in die Sektion 2: Indices zum Kanti-
schen Ethikcorpus. Von diesem im ganzen auf 35 Bénde veranschlagten Un-
ternehmen sind mit den hier vorliegenden Lexika 5 Binde zum Logikcorpus
(Bd. 1: G.F. Meier, Auszug aus der Vernunftlehre; Bd. 2: «Jasche-Logik;
Bd. 3: «Logik Blomberg»; Bd. 6: «Logik Pd&litz»; Bd. 14: Personenindex
zum Logikcorpus) und einer zum Ethikcorpus (Bd. 16: «Kritik der prak-
tischen Vernunft») erschienen. Schon ein oberflichliches Uberfliegen des in
Band 16,1 (p. 812ff.) dargestellten Plans des Kant-Index' macht deutlich,
daf} die Verantwortlichen nicht das Gesamtwerk lexikalisch erschlieBen wol-
len, sondern daB sie von einem libergeordneten Konzept geleitet werden, das
darin besteht, Kants in zahlreichen, unautorisierten reportationes vor-
liegenden Vorlesungen zur Logik und zur praktischen Philosophie im Hin-
blick auf Authentizitidt, Datierung und gegenseitigen Abhéngigkeiten zu er-
schlieBen und ihre Quellen sowie die Wechselwirkung mit Kants Druck-
schriften und Vorarbeiten zu erforschen. Dies erklart z. B., warum bereits
ein Index von G.F. Meiers Auszug aus der Vernunftlehre vorliegt und warum
von Achenwalls Jus naturae und Baumgartens Initia philosophiae practicae
und Ethica philosophica Indices geplant sind, denn diese Schriften dienten
Kant bei seinen Vorlesungen als textbooks. AuBerdem sollen die computer-
gestiitzt hergestellten Indices das Opus Kants in seinen «geologischen»
Schichten analysieren helfen und begriffsgeschichtliche und systematische
Entwicklungen offenlegen. Wie N. Hinske schon 1981 in einem Artikel dar-
gelegt hat, ist der Komplexitit der geschilderten und manch anderer philoso-
phiehistorischer Problematik nur mit den Mitteln der Informatik beizu-
kommen («Elektronische Datenverarbeitung und Lexikographie», Phi-
losophisches Jahrbuch 88, 1981). DaBl der aus diesen Erkenntnissen gebo-
rene Kant-Index, obschon er noch in den Anféngen steht, schon bemerkens-
werte Ertrige vorzuweisen hat, beweist z. B. die anhand des Kant-Index
ausgearbeitete Studie Elfriede Conrads Kants Logikvorlesungen als neuer
Schliissel zur Architektonik der Kritik der reinen Vernunft. Die Ausarbeitung
der Gliederungsentwiirfe in den Logikvorlesungen als Auseinandersetzung
mit der Tradition (Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog 1994).

Die beiden ersten (hier zu besprechenden) Binde beinhalten zur Haupt-
sache einen Index und eine Konkordanz der «Logik P&litz», die unautori-
sierte reportatio einer Logikvorlesung Kants, auf deren Existenz Karl Hein-
rich Ludwig Pdélitz, Professor fiir Staatswissenschaften in Leipzig, im Jahre
1821 in der Vorrede seiner Ausgabe von Kants Vorlesungen iiber die Meta-
physik aufmerksam gemacht hat und die im Rahmen der Ausgabe der Logik-
vorlesungen Kants im Jahre 1966 (AA, XXIV, 1) zum erstenmal herausge-
geben wurde; freilich hatte Politz in seiner Ausgabe der Metaphysikvorle-
sungen bereits einen Teil der Logik eingearbeitet (AA, XXVIII, 531-540). Es
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handelt sich bei der «Logik Politz» um eines jener Textgewebe, bei denen,
nebst der ungeldsten Datierungsfrage, nicht klar ist, welche Fiden vom Mei-
ster stammen und welche Flicke und Féirbungen erst nachtriglich hinzu-
gekommen sind. Ganz zu schweigen von der Frage der ein- oder mehrfachen
Autorschaft. Die verschiedenen «Logiken» bilden zusammen ein bis heute in
seinen Zusammenhidngen nicht entschliisseltes System solcher Text-
strukturen, das in Bezug auf Komplexitit den Vergleich mit antiker und
mittelalterlicher Textiiberlieferung nicht zu scheuen braucht. Es ist vielleicht
kein Zufall, daB ausgerechnet Kants Logik «nicht so gepanzert» auftritt (Kr
VB, XLIV), wie man es sich fiir diese strenge Wissenschaft eigentlich
wiinschte. Seit einer Rezension Benno Erdmanns aus dem Jahre 1880 (Gdit-
tingische gelehrte Anzeigen, Stiick 20, 19.5.1880) versucht die Kantfor-
schung die Frage zu l6sen, inwiefern die bis damals als autorisierte Kant-
Logik geltende «Logik Jdsche» aus Kants eigenen Aufzeichnungen oder aus
Vorlesungsnachschriften der Studenten hervorgegangen sei. Kants eigene
Aufzeichnungen sind dabei wohl das grote Problem, stammen sie doch aus
einem Zeitraum von iiber 40 Jahren, in denen der Meister in seiner Gedan-
kenfiihrung nicht unbewegt geblieben ist. Wie den Abschnitten 1 und 2 der
kenntnis- und erkenntnisreichen Einleitung der Herausgebenden des Index'
zur «Logik Politz» zu entnehmen ist, war auch die systematische Sichtung
der Vorlesungsnachschriften zur ErschlieBung der «Logik Jasche» nicht un-
erheblich, denn die Forschung wurde dabei auf andere «Logiken», zum Bei-
spiel die «Logik Hoffmann» und nicht zuletzt auf die «Logik Politz»,
aufmerksam, die aufgrund ihrer vermuteten Abfassungszeit kurz vor der
Veroffentlichung der Kritik der reinen Vernunft ein wichtiger Mosaikstein
zur besseren Aufarbeitung einer wenig bekannten Phase im Kantischen Den-
ken darstellt (vgl. Terry Boswell, Quellenkritische Untersuchungen zum
Kantischen Logikhandbuch, Frankfurt a. Main 1991). Der nun vorliegende
Index wird zur fortschreitenden Aufarbeitung dieser Fragestellungen sicher
Hand bieten. Seine raison d'étre erschopft sich aber nicht nur in der Auf-
schliisselung der Abhéngikeiten und Parallelen im Logikcorpus, sondern die
auf den Seiten LXXXV-LCVII aufgefiihrten Verzeichnisse der Fehler,
Emendationen, Konjekturen und Korrekturen zur Akademie-Ausgabe stellen
im Grunde die komplette Vorarbeit zu einer neuen und besseren Edition die-
ses Textes dar. Die Herausgebenden gehen den Weg der Auswertung ihres
Index' in der Einleitung durch eine Verwandtschafts- und Filiationsanalyse
und durch eine Stellungnahme zur Datierung der «Logik Po6litz» ein Stiick
voraus. Die Situierung dieser Vorlesungsnachschrift in Bezug auf die Stiicke
des gleichen Genres («Logik Hoffmann», ist verloren, vgl. aber O. Schlapp,
Kants Lehre vom Genie und die Entstehung der <Kritik der Urteilskraft,
Gottingen 1901, Neudruck Ann Arbor/London 1979, 20ff.; «Logik War-
schau»; «Logik Hechsel»; «Wiener Logik») gestaltet sich duBerst kompli-
ziert, und man kommt, da nur stichprobenweise vorgegangen wird, zunichst
zu einem negativen Ergebnis. Verschiedene Thesen Tillmann Pinders («Zu
Kants Logik-Vorlesung um 1780, anldBlich einer neu aufgefundenen Nach-
schrift», in: R. Brandt/W. Stark (ed.), Neue Autographen und Dokumente zu
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Kants Leben, Schriften und Vorlesungen, Kant Forschungen, Bd. 1, Ham-
burg 1987, 79-114) werden widerlegt oder stark in Frage gestellt; insbeson-
dere wird festgehalten, dafl keine gemeinsame Abhdngigkeit zweier oder
mehrerer Logiken von einem Archetypen nachgewiesen (XXVIII) und daB
keine gemeinsame Vorlage der Logiken «Hoffmann» und «Wien» aufgezeigt
werden kann (XXXf.). Es gelingt jedoch darzulegen, daBB die «Logik War-
schau» an einigen Stellen abwechselnd auf die «Logik Poélitz» und auf die
«Wiener Logik» zuriickgegriffen hat, und es kénnen punktuelle Annédherun-
gen oder Ubereinstimmungen der Logiken «P&litz» und «Warschau» und der
Logiken «Hechsel» und «Hoffmann» sowie der Logiken «Hechsel» und
«Wien» vorgetragen werden. Stellenweise treffen sich aber auch die «Logik
Warschau» mit «Hechsel» und «Wien» oder «Pélitz» mit «Hechsel», «Wien»
und «Warschau» (XXXIIIf.). «Warschau» und «Pdlitz» unterscheiden sich
stark sowohl von «Hechsel» als auch von «Wien» (XXXIV), weisen aber un-
tereinander enge Verwandtschaften auf, die auch in der «Logik Hoffmann»
festgestellt werden kdnnen, so daB hier in Teilen eine gemeinsame Tradition
vermutet werden kann, die sich von derjenigen der Logiken «Hechsel»,
«Wien» und «Hoffmann» unterscheidet (XXXIX).

Diese Teilergebnisse konnen nur dazu dienen, den Grad der Komplexitit
dieser Abhingigkeiten zu illustrieren, und sie sind weit davon entfernt, voll-
stindige Losungen darzulegen. Was die Herausgeber hier genau unter einer
«Tradition» verstehen wollen und wie die Verhiltnisse innerhalb der «Tradi-
tion» sind, ist nicht klar. Stark in Frage gestellt, ja geradezu widerlegt, wird
von ihnen lediglich die These Pinders der Zweiteilung von «Hechsel» und
«Wien» und der Abstammung von «Hechsel,» von «Wien,» (besonders
XXXV{.). Dagegen mufl vermutet werden, da «Wien» und «Hechsel» «zu
verschiedenen Linien einer von einem gemeinsamen Vorgéinger ausgehenden
Tradition gehoren» (XXXVI). Der langen Rede (XVIII-XL) kurzer Sinn ist
denn auch: «Mit den Beobachtungen, die an dieser Stelle gemacht worden
sind, ist aber nichts bewiesen, sondern nur das Problem aufgezeigt: Die An-
nahme textgenealogischer Verhiltnisse in der Form einer reinen Abschriften-
tradition reicht nicht aus, die Verhiltnisse unter den Nachschriften zu er-
klaren» (XL). Dieser Widerlegung der textgenealogischen reductio ad unum
konnte noch hinzugefiigt werden, daB nur die synoptische Edition und com-
putergestiitzte Auswertung der Ubereinstimmungen und Abweichungen mehr
Klarheit beziiglich der Vernetzung dieser Textstrukturen schaffen kénnen.

Im nachfolgenden Teil der Einleitung wird das Problem der Datierung
der «Logik Politz» angegangen (XL-LV). DaB eine solche mit Leichtigkeit
zustande kommt, ist angesichts der duBerst komplexen Textgenese nicht zu
erwarten. In der Tat ist der Beitrag der Herausgeber auch in diesem Punkt in
erster Linie negativ, denn es gelingt ihnen nur, den terminus a quo, den Till-
mann Pinder ausgehend von der «Logik Hechsel» rekonstruieren- wollte,
stark zu problematisieren, einen eigenen Vorschlag machen sie nicht.

Bei der Festlegung des terminus ad quem gibt es auf den ersten Blick
Erfreulicheres zu berichten, denn es kann auf eine Notiz auf dem Heft der
«Logik Poélitz» zuriickgegriffen werden: «Logik und Metaphysik von Kant.



176 «Die Philologen bringen aber den Verstand nicht weiter»

Ein Kollegium an. 1798 nachgeschrieben». 1798 ist von anderer Hand mit
1789 iiberschrieben, 1789 ist also ein sicherer terminus a quo dieser
Schreibhandlung und ein terminus ad quem der Nachschrift. Da aber die Er-
orterungen zur Textfiliation verschiedener Logiken Kants die Vermutung na-
helegen, daB die Vorlesung, der die «Logik Politz» zugrunde liegt, an den
Anfang der 80er Jahre zu datieren ist, ist dieser terminus ad quem nicht be-
sonders befriedigend. Dies hat die Herausgeber dazu bewegt, zwei weiteren
Versuchen nachzugehen, die Vorlesung zur «Logik Politz» genauer zu datie-
ren. Riccardo Pozzo nahm die lateinischen Randbemerkungen und Wieder-
holungen in der «Logik Politz» und die Angaben im Vorlesungsverzeichnis
der Universitidt Konigsberg zu den in lateinischer Sprache gehaltenen Logik-
vorlesungen Kants zum AnlaB, 1783 als terminus ad quem der «Logik Po6-
litz» anzugeben («Catalogus Praelectionum Regiomontanae 1719-1804», in:
Studi Kantiani 4 [1991] 179ff.). Bei der Widerlegung dieser These verstrik-
ken sich die Herausgeber des Index' zunéchst in einen Widerspruch, denn sie
weisen auf die Jahrzahl 1789 als Entstehungszeitpunkt des Heftes hin, was
bedeutet, daB unmdglich vor 1783 lateinische Randnotizen vorgenommen
werden konnten. Dieser Einwand kann nicht zutreffen, denn die Aufschrift,
der die Zahl 1789 entnommen ist, stammt von anderer Hand (dies wird auf
p- XLVI zugestanden) und ist deshalb bloBl terminus ad quem fiir die Datie-
rung von Vorlesung und Nachschrift, nicht terminus a quo fiir die Entste-
hung des Heftes. Uberzeugender als Widerlegung oder Problematisierung
der These Pozzos wirken da schon die statistischen Erhebungen der Heraus-
geber beziiglich der Héufikgeit des Lateins in den Logikvorlesungen Kants.
Diese Zahlen fiihren zum Schlufl, Kant habe sich auch in spiteren, ver-
meintlich deutschen Vorlesungen zur Logik stark des Lateins bedient. Der
zweite, genauere Datierungsversuch ad quem zur «Logik Politz» stammt von
Tillmann Pinder und geht vom genau bestimmbaren terminus ad quem der
«Logik Hoffmann» aus. Da die HerausgeberInnen aber zuvor bereits mit
iiberzeugenden Argumenten der These der Beziehungen der «Logik Hoff-
mann» und der «Logik Pélitz» begegnet sind, fillt es ihnen leicht, Pinders
Ubertragung des terminus ad quem der «Logik Hoffmann» auf die «Logik
Politz» in Frage zu stellen. Auch fiir die Bestimmung des terminus ad quem
der Logik Politz gilt deshalb, «daB keines der zur Begriindung vorgelegten
Argumente unanfechtbar ist». Auch hier ist der Befund der Herausgebenden
negativ. Wer Kant kennt, weill aber, daBl negative Befunde nicht gering ge-
achtet werden sollten, denn obschon durch sie kein Erkenntnisgewinn erzielt
wird, so wird doch zumindest ein Irrtum verhindert. Das ist nachgerade der
Inbegriff der Kritik: «Der grofite und vielleicht einzige Nutzen aller Philoso-
phie der reinen Vernunft ist also wohl nur negativ» (KrV B 823). Die Her-
ausgebenden selbst gelangen aber nicht zu dieser philosophischen Einsicht,
zumindest lassen sie es nicht bei diesem negativen Befund bewenden, son-
dern sie verweisen auf ihren Index, mit dessen Hilfe in Zukunft die hier er-
orterten Fragen angegangen werden miissen (LV).

Der neu erstellte Index zur KpV stellt zusammen mit dem noch ausstehenden
Index zur Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Heinrich P. Delfosse,
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Kant-Index, Bd. 15: Stellenindex und Konkordanz zur «Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten», in Vorbereitung) den Anfang der lexikalischen Er-
schlieBung und besseren Erforschung der Nachlafireflexionen und der Vorle-
sungsnachschriften zu Kants Ethik dar. Auch der Index zur KpV ist ein Mo-
nument philologischer Erudition, und er bietet nebst dem lemmatisierten
Hauptindex und der Konkordanz einige statistische Angaben zum Sprachbe-
stand (XXXVII-XL), ein Druckfehlerverzeichnis der Akademieausgabe
(XLIII) und einen griechischen (755) und lateinischen (759) Sonderindex
sowie ein Personenregister (771). Eine Kostprobe des philosophiehistori-
schen Erkenntnisgewinns, der auch mit diesem Unternehmen verbunden ist,
geben H.P. Delfosse und M. Oberhausen in einer kurzen Einleitung. Am
Beispiel des Wortes «Bediirfnis» wird auf iiberzeugende Weise dargelegt,
inwiefern das neue Arbeitsinstrument fiir die Erforschung des Werkes Kants,
aber auch fiir eine weitergehende Begriffsgeschichte des 18. Jahrhunderts
niitzlich ist. Im Gegensatz oder in Erginzung zu bereits vorliegenden Arbei-
ten zur Begriffsgeschichte von «Bediirfnis» (vgl. Geschichtliche Grundbe-
griffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,
hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Bd. 1, 440-489; Historisches
Worterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter, Bd. 1, 765-771) vermdgen
die Herausgeber des Index zur KpV darzulegen, daBl der Begriff bei Kant
weder eine okonomische noch eine psychologische, sondern eine ganz eige-
ne Bedeutung als «Bediirfnis der reinen Vernunft» erhélt. Das spekulative
Bediirfnis der Vernunft, vom Bedingten der Sinnenwelt zum Unbedingten
voranzuschreiten, erzeugt die transzendentalen Ideen Seele, Welt, Freiheit
und Gott. In der Ubertragung des von der Okonomie und Psychologie be-
setzten Begriffs des Bediirfnis auf das metaphysische Geschift ist Kants
theoretische Dekonstruktion und praktische Rekonstruktion der Metaphysik
in nuce bereits angelegt, wobei spitere, vollstandige Psychologisierungen
der Metaphysik bei Kant noch ausbleiben. Sein Anliegen ist das Bediirfnis
des Vernunftwesens nach einer sinnvollen Erkldrung der Erfahrungswelt.
Den Ausfiihrungen der Herausgeber des Index' kann hier beigefiigt werden,
daB es sich bei Kants metaphysischer Verwendung des Begriffs «Bediirfnis»
im Grunde um die deutsche Ubersetzung des lateinischen Begriffs deside-
rium handelt, der in der mittelalterlichen und friihneuzeitlichen Metaphysik
eine zentrale Rolle spielt. Laut einem Grundsatz der aristotelischen Meta-
physik miissen sich das desiderium nach Erkenntnis und die natiirlichen Er-
kenntnisfihigkeiten des Menschen entsprechen, denn die Natur hitte sonst
dem Menschen den Wunsch nach héchster Erkenntnis vergeblich einge-
pflanzt. Auch das desiderium naturale nach der Unsterblichkeit der Seele
wurde in der Tradition in zahlreichen Variationen als Beweis fiir deren tat-
sidchliche Unsterblichkeit angefiihrt. Wenn Kant nun seine KrV mit dem Ge-
danken eroffnet, dal die menschliche Vernunft das Schicksal habe, durch
Fragen belistigt zu werden, die sie nicht abweisen kann, weil sie durch die
Natur der Vernunft selbst aufgegeben seien, die sie aber auch nicht 16sen
kann, weil sie das Vermogen der menschlichen Vernunft iibersteigen, so
stellt dies einen grundsétzlichen Bruch mit eben jener aristotelischen Tradi-
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tion dar, die das Gelingen des metaphysischen Unternehmens auf das Argu-
ment der Entsprechung von desiderium und Vermoégen der Vernunft ab-
stiitzte. Mit dem Prinzip «Die Natur tut nichts vergebens», das die Alten zum
Beweis ihrer These anfiihrten, hat Kant allerdings nicht grundsitzlich ge-
brochen, sondern er hat es innerhalb seiner Neukonzeption der Naturteleo-
logie, die zur Natur in praktischer Absicht «hinzugedacht» wird, oft ange-
wandt. Der Satz natura nihil facit frustra beinhaltet bei Kant keine onto-
logische Aussage iiber die objektive Struktur der Wirklichkeit mehr. Die In-
kommensurabilitdt von Bediirfnis der Vernunft und Vernunftvermdgen in
der theoretischen Metaphysik fiihrt deshalb fiir Kant zu keinem Wider-
spruch. Die praktische Vernunft hingegen kdme in arge Schwierigkeiten,
wenn ihr Bediirfnis ihr Vermégen tiiberstiege. Entsprechend ist auch Kants
Dekonstruktion der Metaphysik nicht total, sondern sie betrifft nur das Er-
kennen von theoretischen Gegenstinden, die das Vermdgen der Vernunft
ibersteigen. Das Bediirfnis der praktischen Vernunft bezeichnet er sodenn
als Bediirfnis «in schlechterdings notwendiger Absicht» (AA V, 143). Darin
kommt noch das alte metaphysische Prinzip zum Ausdruck, wonach das de-
siderium notwendigerweise erfiillt werden muB. Kant formt diese Notwen-
digkeit aber in eine praktische, auf Pflicht gegriindete um. Da die Freiheit
die Bedingung des moralischen Gesetzes ist, das wir unmittelbar kennen, ist
sie laut Kant diejenige unter den Ideen, von der wir die Moglichkeit a priori
wissen. Gott und die Unsterblichkeit der Seele sind dagegen nicht Bedin-
gungen des moralischen Gesetzes, sondern lediglich Bedingungen von des-
sen Anwendung im Hinblick auf ein hochstes Gut. Die Herausgeber des
Index' der KpV weisen so zu Recht darauf hin, daf in Kants Konzeption des
Bediirfnisses der Vernunft letztlich die Postulatenlehre angelegt ist. Hier
kann wiederum die Frage beigefiigt werden, ob der Schliisselbegriff «Be-
diirfnis» wirklich erst von Kant auf die Metaphysik angewandt worden ist
und ob Kant nicht eher einer jahrhundertealten Diskussion um das desi-
derium naturale eine neue Wendung gibt. Die Natur tut nichts vergebens,
und sie hat dem Menschen das Bediirfnis nach der Erkenntnis des Unbeding-
ten eingepflanzt. Da, wo dieses Bediirfnis notwendigerweise erfiillt werden
muB, nidmlich im Falle der Freiheit als Bedingung des moralischen Gesetzes,
hilt Kant an der Korrespondenz von desiderium und Vermogen fest. Die Po-
stulatenlehre, die besagt, daB Gott und Unsterblichkeit als Bedingungen der
Anwendung des moralisch bestimmten Willens auf sein a priori gegebenes
Objekt als moglich angenommen werden miissen, konnte in diesem Sinne
auch als Sediment oder als praktische Umformung des alten Prinzips der
Korrespondenz von Bediirfnis und Vermdgen interpretiert werden. Der lan-
gen Rede kurzer Sinn ist aber, daB die Herausgeber des Index' zur KpV durch
ihre Ausfiihrungen zum Begriff «Bediirfnis» die Niitzlichkeit ihres lexikali-
schen Unternehmens fiir die philosophiehistorische Forschung unter Beweis
gestellt haben.



	"Die Philologen bringen aber den Verstand nicht weiter" : von der Notwendigkeit und Nützlichkeit des Kant-Indexes zur Beantwortung der Frage, ob dieser Satz wirklich von Kant stammt

